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Auswirkungen der BImA- und BEV-Verbilligungsrichtlinie

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet und betreut die 
Liegenschaften des Bundes. Das Portfolio von Grundstücken mit einer Ge-
samtfläche von rund 460 000 Hektar und etwa 36 000 Wohnungen macht die 
BImA zu einer der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Laut 
Beschluss des Wohngipfels sollen öffentliche Liegenschaft verstärkt zur 
Schaffung von neuem Wohnraum genutzt werden (https://www.die-wohnraum
offensive.de/fileadmin/user_upload/pdf/Wohngipfel_Ergebnispapier_Broschu
ere_2_Auflage.pdf). Aus diesem Grund wurde das seit 2012 bestehende Erst-
zugriffsrecht der Kommunen 2018 durch die Verbilligungsrichtlinie ergänzt, 
die den Kommunen Kaufpreisnachlässe gewährt. Zudem können die Kommu-
nen die vergünstigten Liegenschaften an private Dritte weitergeben, soweit 
sich die Kommune des Dritten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe bzw. 
des Verbilligungszweckes bedient (https://www.bundesimmobilien.de/794839
4/erstzugriff-und-verbilligung). Die Verbilligungsrichtlinie findet seit 2020 
ebenfalls Anwendung auf Liegenschaften des Bundeseisenbahnvermögens 
(BEV).

 1. Wie viele und welche Liegenschaften hat die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben seit Inkrafttreten der Verbilligungsrichtlinie im Jahr 2018 
verbilligt an Kommunen veräußert, und wie hoch waren jeweils der 
Kaufpreis und der Kaufpreisabschlag (bitte tabellarisch darstellen)?

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat im Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2018 bis Mitte Februar 2021 in 297 Fällen Liegenschaften verbilligt an 
Gebietskörperschaften, vornehmlich Kommunen und mehrheitlich von diesen 
getragenen Gesellschaften, veräußert. Einzelheiten sind in der Anlage 1* darge-
stellt.
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 2. Wie viele und welche Liegenschaften hat das Bundeseisenbahnvermögen 
seit Inkrafttreten der Handlungsanweisung zur sinngemäßen Anwendung 
der Verbilligungsrichtlinie verbilligt an Kommunen veräußert, und wie 
hoch war jeweils der Kaufpreis und der Kaufpreisabschlag (bitte tabella-
risch darstellen)?

Für das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) wird auf die nachfolgende Über-
sicht verwiesen.

Bundesland Ort Anschrift Kaufpreis in Euro Nachlass in Euro
Nordrhein-Westfalen Solingen Cronenberger Straße 720.000,00 500.000,00
Nordrhein-Westfalen Duisburg Friedrichstraße 1.000.000,00 700.000,00
Nordrhein-Westfalen Betzdorf ehem. AW Betzdorf 1,00 0,00

 3. Wie hoch waren die Kaufpreisabschläge von BImA und BEV seit In-
krafttreten der Verbilligungsrichtlinien insgesamt?

BImA:
Die BImA hat im Zeitraum von 2015 bis Mitte Februar 2021 Kaufpreis-
abschläge in Höhe von insgesamt rund 184,5 Mio. Euro gewährt, davon rund 
120,1 Mio. Euro für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus.
BEV:
Im Bereich des BEV wurden Kaufpreisabschläge in Höhe von insgesamt 
1,2 Mio. Euro gewährt.

 4. Für welche Grundstücke stehen BImA und BEV derzeit in Verhandlun-
gen mit Kommunen um eine verbilligte Abgabe?

BImA:
Die BImA steht derzeit in rund 240 Fällen mit Gebietskörperschaften bezie-
hungsweise von diesen mehrheitlich getragenen Gesellschaften in Verkaufsver-
handlungen zur verbilligten Abgabe von Liegenschaften. Weitere Einzelheiten 
sind in der Anlage 2* dargestellt.
Ob und wann die Gebietskörperschaften diese Liegenschaften tatsächlich ver-
billigt erwerben, ist derzeit noch nicht absehbar. In Einzelfällen wurden Kauf-
verträge bereits beurkundet, diese sind aber wegen laufender parlamentarischer 
Genehmigungsverfahren noch nicht wirksam.
BEV:
Für die nachfolgenden Grundstücke laufen derzeit konkrete Verhandlungen und 
dem BEV liegen Zweckerklärungen der potenziellen Erwerber vor.

Bundesland Ort Anschrift
Bayern Geltendorf Am Bahnhof 33a
Bayern Rosenheim BW-Gelände
Bayern Bichl Bahnhofstraße 19
Bayern Bichl Siedlungsstraße 11
Bayern Schliersee Miesbacher Straße 16
Bayern Landshut An der Bahnhofstraße
Bayern Ingolstadt Am Nordbahnhof 15

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27166 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Bundesland Ort Anschrift
Bayern Ingolstadt An der Sandtnerstraße
Bayern Ingolstadt An der Nürnberger Straße
Bayern Rohrbach Ladehofstraße 7
Bayern Moosburg Baugrundstück
Bayern Grafing Hauptstraße 25
Bayern Bobingen Hermann-Hesse-Straße 11
Bayern Oberhausen Bahnhofstraße 1
Bayern Landsberg Katharinenstraße 64
Bayern Oberstdorf Im Steinach 22
Bayern Kaufbeuren Füssener Straße 33-39
Bayern Regensburg Universitätsstr. 16 a, Gutenbergstr. 2, 

6, Schuegrafstr. 9, Frauendorferstr. 8, 
Frauendorferstr. 9, 11, 11a, Frauendor-
ferstr.10, 12, 12a, Schuegrafstr. 1, 3, 
5, 7, Gutenbergstr. 4, 4 a, 4 b, Frauen-
dorferstr. 1, 3, 5, Schuegrafstr. 2, 4, 6, 
8, 10, Gutenbergstr. 1, Universitäts-
str. 6, 8, 10

Nordrhein-
Westfalen Werne Ovelgönne 31-33

 5. Für welche Nutzungsarten nach Nummer II.4 („Verbilligungsfähige Nut-
zungsarten“) der Verbilligungsrichtlinie wurden Grundstücke der BImA 
und des BEV verbilligt veräußert (bitte tabellarisch nach den Nutzungs-
arten aufschlüsseln)?

BImA:
Die von der BImA seit 2015 verbilligt veräußerten Liegenschaften sind nach 
den verbilligungsfähigen Nutzungsarten gemäß II Ziffer 4 der „Richtlinie der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zur verbilligten Abgabe von 
Grundstücken (VerbR 2018)“ in der Anlage 3* dargestellt.
BEV:
Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 1 zu Einzelplan 12 Kapitel 1216 ist dem BEV die 
verbilligte Abgabe von Liegenschaften allein zu Zwecken des sozialen Woh-
nungsbaus gestattet. Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

 6. Wie überprüft die BImA die nach Nummer II.9 der Verbilligungsrichtli-
nie mögliche Nachzahlung der Verbilligung bei Zweckverfehlung?

Die BImA überprüft die Einhaltung des Verbilligungszwecks im Rahmen des 
Vertragsmanagements in regelmäßigen Zeitabständen. Spätestens alle zwei Jah-
re wird jeder Vorgang überprüft. Bei vertraglich konkret festgelegten Abriss-, 
Bebauungs- oder Herrichtungsfristen erfolgt die Überprüfung entsprechend der 
vertraglichen Fristen. Dies erfolgt im Regelfall durch direkte Nachfrage beim 
Käufer, der die vertragsgemäße Nutzung schriftlich bestätigen und die Einhal-
tung der kaufvertraglichen Vereinbarungen beispielsweise durch aktuelles Bild-
material, Belegungspläne, Grundbuchauszüge nachweisen muss. Parallel dazu 
nutzt die BImA zur Verifizierung die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten wie Internetrecherchen, Abfragen bei den jeweils zuständigen Ämtern, Ge-
meinden und Städten, Ausweisungen in bestandskräftigen Bebauungsplänen, 

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/27166 auf der Internetseite 
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Auswertung von Satellitenbildern, Vor-Ort-Überprüfungen und Auswertung 
von Presseartikeln.

 7. Wie viele verbilligt veräußerte Grundstücke wurden bislang hinsichtlich 
einer Zweckverfehlung überprüft, und in wie vielen Fällen wurde eine 
Zweckverfehlung festgestellt?

Bis Mitte Februar 2021 hat die BImA bei der Überprüfung von insgesamt 84 
verbilligten Verkaufsfällen keine Zweckverfehlung festgestellt. Bei der über-
wiegenden Anzahl der Verkaufsfälle sind allerdings die Herrichtungsfristen 
noch nicht abgelaufen, weshalb eine Überprüfung erst zu einem späteren Zeit-
punkt ansteht.

 8. Wie viele der verbilligt veräußerten Liegenschaften wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung von den Kommunen an Dritte weiterveräußert 
(absolut und in Prozent aller verbilligt veräußerten Liegenschaften)?

BImA:
Auf der Grundlage der VerbR 2018 wurden bisher 285 Liegenschaften verbil-
ligt an Gebietskörperschaften veräußert, davon wurden zwei Liegenschaften 
weiterveräußert. Dies entspricht einer Quote von weniger als 1 Prozent.
BEV:
Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden keine Liegenschaften von den 
Kommunen an Dritte veräußert.

 9. Wie viele Liegenschaften der BImA und des BEV wurden seit Inkrafttre-
ten der jeweiligen Verbilligungsmöglichkeiten insgesamt an Kommunen 
veräußert, und wie hoch ist der prozentuale Anteil an verbilligt veräußer-
ten Liegenschaften?

BImA:
Die BImA hat im Zeitraum von 2015 bis Mitte Februar 2021 rund 1.800 Lie-
genschaften überwiegend im Direktverkauf an Gebietskörperschaften und 
mehrheitlich von diesen getragenen Gesellschaften veräußert. In 344 Fällen 
wurde eine Verbilligung gewährt. Dies entspricht einem Anteil von rund 
19 Prozent.
BEV:
Die Verkaufsstatistik des BEV ermöglicht lediglich eine Zuordnung der Erwer-
ber zum Kreis der Sozialeinrichtungen nach § 15 des Bundeseisenbahnneuglie-
derungsgesetzes und unterscheidet im Übrigen lediglich zwischen natürlicher 
und juristischer Person.

10. Bei wie vielen und welchen Liegenschaften des BEV lief in den letzten 
fünf Jahren das Erbbaurecht aus, und in wie vielen Fällen und zu wel-
chen Preisen wurde das Grundstück an den bisherigen Erbbaurechtsneh-
mer verkauft?

Entsprechende Angaben werden in den Statistiken des BEV nicht erfasst.
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11. Für wie viele und welche Liegenschaften des BEV läuft in den nächsten 
zehn Jahren das Erbbaurecht aus?

In den nächsten zehn Jahren laufen 47 Erbbaurechte aus, die sich teilweise auf 
mehrere postalische Anschriften verteilen.
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